
91 1. DB StPO

Folgen für das aktive und passive Wahl
recht.

(3) Bel Verlust aus staatlichen Wahlen 
hervorgegangener Rechte, bei Verlust von 
staatlichen, wirtschaftlichen und kulturel
len Funktionen sowie bei Verlust von Aus
zeichnungen, Titeln, Würden und Dienst
graden ist ferner ein Verwirklichungsersu
chen an das für die Verleihung oder Be
rufung zuständige staatliche Organ zu

g36
(1) Der Antrag auf Verkürzung der 

Dauer der Aberkennung staatsbürgerli
cher Rechte (§ 58 Abs. 3 StGB) 1st bei dem 
Gericht erster Instanz zu stellen.

(2) Das Gericht soll vor der Entschei
dung über den Antrag eine Stellungnahme 
des für die Hauptwohnung des Verurteil
ten zuständigen Rates des Kreises einholen.

837
(1) Für die Verwirklichung der Auswei

sung (§ 59 StGB) sind zuständig:
a) bei Verurteilten, die gemäß § 7 der Mel

deordnung vom 15. Juli 1965 (GBl. II 
Nr. 109 S. 761) in der Deutschen Demo
kratischen Republik mit einer Haupt
wohnung gemeldet sind, das für die 
Hauptwohnung zuständige Volkspolizei
kreisamt,

b) bei Verurteilten, die gemäß § 10 der 
Meldeordnung vom 15. Juli 1965 in der 
Deutschen Demokratischen Republik ge
meldet sind, das für den letzten Aufent
haltsort des Verurteilten zuständige 
Volkspolizeikreisamt,

c) bei Verurteilten, die nicht nach der Mel
deordnung vom 15. Juli 1965 in der 
Deutschen Demokratischen Republik ge
meldet sind, das für den Sitz der Unter
suchungshaftanstalt bzw. Strafvollzugs
einrichtung oder des verurteilenden Ge
richts zuständige Volkspolizeikreisamt.
(2) In Ausnahmefällen kann die Ver

wirklichung der Ausweisung durch das Mi
nisterium des Innern erfolgen.

(3) Zur Vorbereitung oder Sicherung der 
Ausweisung kann entsprechend den gel
tenden Rechtsvorschriften Ausweisungsge
wahrsam angeordnet werden.

838
(1) Wurde die Ausweisung als Zusatz

strafe zu einer Freiheitsstrafe ausgespro
chen, hat das Gericht der zuständigen Un
tersuchungshaftanstalt mit dem Ersuchen 
gemäß § 3 Abs. 1 auch das Ersuchen um 
Verwirklichung der Ausweisung zuzustel
len.

(2) Der Leiter der zuständigen Strafvoll
zugseinrichtung hat das Ersuchen um Ver
wirklichung der Ausweisung mindestens 
12 Wochen vor der Entlassung des Verur
teilten unter Angabe des 'Entlassungster
mins dem gemäß 8 37 Abs. 1 zuständigen 
Volkspolizeikreisamt zu übersenden.

Maßnahmen zur Wiedereingliederung

839
Hat das Gericht gemäß 8 48 StGB auf 

staatliche Kontrollmaßnahmen erkannt, ist 
das Verwirklichungsersuchen an den Leiter 
des für die Hauptwohnung des Verurteilten 
zuständigen Volkspolizeikreisamtes zu 
richten.

840
(1) Hat das Gericht gemäß § 47 Abs. 1 

StGB im Urteil festgelegt, daß vor der Ent
lassung aus dem Strafvollzug die Notwen
digkeit besonderer Maßnahmen zur gesell
schaftlichen Wiedereingliederung des Ver
urteilten zu prüfen ist, hat der Leiter der 
zuständigen Strafvollzugseinriehtung über 
den zuständigen Staatsanwalt dem Gericht 
spätestens 12 Wochen vor der Entlassung 
eine Einschätzung der Entwicklung des Ver
urteilten während des Strafvollzuges zu 
übersenden.

(2) Für die Verwirklichung der von dem 
Gericht gemäß § 47 Abs. 2 StGB festgeleg
ten Maßnahmen ist der Rat des Kreises, 
Abteilung Innere Angelegenheiten, sowie 
der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder 
der Gemeinde zuständig, in deren Bereich 
der Verurteilte nach der Entlassung aus 
dem Strafvollzug seinen Wohnsitz nimmt 
(§ 59 Abs. 1 SVWG). Wurde dem Verur
teilten Strafaussetzung auf Bewährung ge
währt, ist das Gericht für die Verwirkli
chung dieser Maßnahmen zuständig. Mit 
dem Verwirklichungsersuchen ist dem Rat 
des Kreises, Abteilung Innere Angelegen
heiten, eine Ausfertigung der gemäß 8 47


